Protest zur Partie Dietzsch - Dr. Schmidt
Sachverhalt (Auszug aus Mitteilung an Staffelleiter und Ergänzung SL):
Vor dem Kampf wurde kein Schiedsrichter bestimmt, somit fungierten gemäß WTO (CIII 3) beide ML als SR. Der Spieler Dietzsch ( Bedenkzeit weniger 3 min/ Fide 8.4. ) war von der Schreibpflicht befreit, der Spieler Dr. Schmidt verfügte über ca. 40 min. Er kam seiner Schreibpflicht nicht nach und war vier Züge im Rückstand. Laut FIDE-Regeln (8.1.) ist der Schreibpflicht  unbedingt  nachzukommen. Zuwiderhandlungen werden mit Partieverlust geahndet.??? Dementsprechend wollte ich die Partie Dietzsh - Dr. Schmidt 1 :  0 werten, wurde aber vom ML Wilkau-Haßlau, Spfrd. Schneider, überstimmt (WTO CVI 3). Die Partie wurde daraufhin unter Protest fortgesetzt. Spfrd.Dr.Schmidt kam im Nachhinein seiner Schreibpflicht nach.
Unterschriften: Schneider ML Wilkau-H,  Bandt ML SKK III
Entscheidung  :
[bookmark: _GoBack]Die Partie Dietzsch – Dr. Schmidt wird wie tatsächlich ausgegangen mit 0  :  1 gewertet und somit der Einspruch von König Plauen aus unbegründet abgelehnt.
Begründung: Die Geringfügigkeit des Vergehens von SF Schmidt kann nicht zwingend zum Partieverlust führen.
In Artikel 12.8 der FIDE Regeln heißt es: "Andauernde Weigerung eines Spielers, sich an die Schachregeln zu halten, wird mit Partieverlust bestraft. Die vom Gegner erzielte Punktzahl wird vom Schiedsrichter bestimmt."
Es sollte gelten:
erste Ermahnung  mitzuschreiben 
zweite Ermahnung mit Androhung Partieverlust 
wenn dann nicht mitgeschrieben wird -> Partieverlust
Damit wird auch WTO E1a und 4 (Verhältnismäßigkeit) entsprochen.

Gegen diese Entscheidung ist laut WTO F (Grundsätze) das Rechtsmittel des Protestes beim Turnierleiter Dr. Andreas Herold möglich. Dabei ist WTO  F II 2.2. zu beachten.

Mit sportlichen  Grüßen					              	Freiberg, den 14.12.11				
Falk Zimmermann
Staffelleiter


